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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

 

Liebe(r) Ruderkamerad(in),  

 

zu unserer Mitgliederversammlung 2019 lädt dich der Vorstand recht herzlich ein. Sie findet am 

19.1.2019  um 10:00 Uhr im Bootshaus statt. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht des Schatzmeisters zum Jahresabschluss 2018 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Bestätigung des Jahresabschlusses 2018  

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Wahl der Wahlkommission 

8. Pause 

9. Änderung der Satzung  

10. Wahl des Vorstandes 

11. Wahl der Kassenprüfer 

12. Beschluss zum Haushaltsplan 2019 

13. Sonstiges 

14. Schlusswort 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kati Köster 

 

 



Der Vorstand beantragt folgende Satzungsänderungen: 

 

Der bisherige §14  

 

§ 14 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden, 

b) dem 2. Vorsitzenden, 

c) dem Schatzmeister, 

d) dem Sportwart, 

e) Gerätewart 

f) dem von der Vereinsjugend gewähltem Jugendleiter 

 

 

wird wie folgt geändert: 

 

§ 14 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden, 

b) dem 2. Vorsitzenden, 

c) dem Schatzmeister, 

d) bis zu 3 weiteren Mitgliedern des Vorstandes  
e) dem von der Vereinsjugend gewähltem Jugendleiter 

 

 

An den §12 Absatz 6  

 

6. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 

geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Wenn in 

dieser Satzung nichts anderes festgelegt ist, entscheidet die Mehrheit abgegebene Stimmen. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

 

wird folgender Satz angefügt:: 

 

Eine Blockwahl des Vorstandes ist möglich, wenn nicht mehr als sechs Bewerber für den 

Vorstand nach §14 1a-d kandidieren und die Mitgliederversammlung dies beschließt. 

 

 

 

 

    


